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Zur Rechtsstellung der russisch-orthodoxen Kirche in der Bundesrepublik 
Deutschland nach dem 3. Oktober 1990 

Am 14. März 1936 wurde durch den Erlaß des damaligen preußischen 
Ministerpräsidenten Gö ring ' die russisch-orthodoxe Kirche dadurch 
gleichgeschaltet, daß der Teil der russisch-orthodoxen Gemeinden in 
Deutschland, der bereit war, mit dem nationalsozialistischen Regime 
zusammenzuarbeiten, als Körperschaft des öffentlichen Rechts unter der 
Bezeichnung „Russisch-orthodoxe Diözese des orthodoxen Bischofs von 
Berlin und Deutschland" anerkannt wurde. Dieser Teil der russisch-
orthodoxen Kirche wurde besser bekannt als „russisch-orthodoxe Aus-
landskirche in Deutschland". 

Etwa zwei Jahre später wurde der wesentliche Teil des Grundbesitzes 
der russisch-orthodoxen Gemeinden in Deutschland, der bis dahin in 
den deutschen Grundbüchern auf den zaristischen Staat als Eigentümer 
eingetragen war, durch das von Hitler selbst unterzeichnete „Reichsge-
setz über den Grundbesitz der russisch-orthodoxen Kirche in Deutsch-
land" vom 25. Februar 1938 auf die neu geschaffene Körperschaft des 
öffentlichen Rechts der russisch-orthodoxen Diözese des orthodoxen 
Bischofs von Berlin und Deutschland zugeordnet. Diese russisch-ortho-
doxe Diözese erhielt damit den Anspruch, als Eigentümerin sämtlicher 
Liegenschaften der russisch-orthodoxen Gemeinde bzw. des zaristi-
schen Staates in die deutschen Grundbücher eingetragen zu werden. 

Diesen Anspruch realisierte die russisch-orthodoxe Diözese des ortho-
doxen Bischofs von Berlin und Deutschland weitgehend, zumindest in 
den wohlhabenden, mit wertvollem Grundbesitz ausgestatteten rus-
sisch-orthodoxen Gemeinden Deutschlands. 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges unterstellten sich die russisch-
orthodoxen Gemeinden in der französischen und in der sowjetischen 
Besatzungszone sowie in ganz Berlin wieder dem Patriarchat Moskaus. 
Diese Situation bestand weiter während der Existenz der DDR. Auf dem 
Staatsgebiet der DDR konnte die russisch-orthodoxe Diözese ihre 
Rechte aus dem weitergeltenden Reichsgesetz über den Grundbesitz 
der russisch-orthodoxen Kirche in Deutschland nicht geltend machen, 
auch wenn der Grundbesitz dieser Gemeinden bereits in den Grund-
büchern auf die russisch-orthodoxe Diözese übertragen worden war. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministers des Innern vom 28. Juli 1992 
übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext. 
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Im westlichen Deutschland und später der Bundesrepublik Deutschland 
wurde dagegen seitens der Länder Bayern, Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz wie später seitens der Bundesregierung der genannte 
Erlaß und das genannte Reichsgesetz zugunsten der russisch-ortho-
doxen Diözese des orthodoxen Bischofs von Berlin und Deutschland 
bestätigt, so daß diese damit wie zur Zeit des Dritten Reiches als 
Eigentümerin der ihr übertragenen Grundstücke bestätigt wurde bzw. 
weiterhin ihre Rechte aus dem genannten Reichsgesetz geltend machen 
konnte. 

Nach dem Beitritt der neuen Bundesländer bemüht sich die russisch-
orthodoxe Diözese darum, sich in den neuen Bundesländern die dem 
Moskauer Patriarchat unterstehenden Grundstücke auf der oben ge-
nannten Rechtsgrundlage anzueignen, obgleich während der Zeit der 
DDR diese Grundstücke dem Moskauer Patriarchat übereignet und 
diese Übereignung in die Grundbücher eingetragen wurde. 

1. Ist der Bundesregierung das beschriebene Problem bekannt? 

Der Bundesregierung ist das Problem bekannt. Sie ist im Rahmen 
ihrer Zuständigkeiten an guten Kontakten mit der russisch-ortho-
doxen Kirche interessiert. 

2. Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß nach dem 3. Oktober 
1990 auch in den neuen Bundesländern der Grundbesitz der rus-
sisch-orthodoxen Gemeinden bzw. des Moskauer Patriarchats auf 
der Grundlage des genannten Erlasses vom 14. März 1936 sowie des 
Reichsgesetzes über den Grundbesitz der russisch-orthodoxen 
Kirche in Deutschland vom 25. Februar 1938 weiterhin Eigentum der 
russisch-orthodoxen Diözese des orthodoxen Bischofs von Berlin und 
Deutschland oder dieser zu übertragen ist, und wie begründet die 
Bundesregierung ihre Auffassung? 

3. Wenn ja, sieht die Bundesregierung die Notwendigkeit, diese 
Rechtslage zu ändern? 

Wenn ja, aus welchen Gründen, und welche Schritte gedenkt die 
Bundesregierung zu unternehmen? 

Wenn nein, warum nicht? 

Wie vereinbart die Bundesregierung ihre Haltung mit der Tatsache, 
daß das Reichsgesetz über den Grundbesitz der russisch-orthodoxen 
Kirche in Deutschland vom 25. Februar 1938 sowie der Erlaß vom 
14. März 1936 der Gleichschaltung der russisch-orthodoxen Kirche 
dienten und darüber hinaus eine Enteignung der nicht-koopera-
tionswilligen Gemeinden der russisch-orthodoxen Kirche dar-
stellten? 

Die Bundesregierung hat im Jahr 1974 gegenüber der damaligen 
sowjetischen Regierung zum Ausdruck gebracht, daß die Gültig-
keit des Reichsgesetzes vom 25. Februar 1938 (RGBl. 1938 I S. 223) 
von den mit Angelegenheiten der russisch-orthodoxen Kirche 
befaßten Behörden und Gerichten zu keinem Zeitpunkt ange-
zweifelt worden ist. Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts 
vom 30. November 1983 (2BvR 1411/80) und vom 28. Februar 1992 
(2BvR 1088/88 — 2BvR 1/89) haben diese Ansicht bestätigt. 

Nach der Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland 
sind für eine Änderung der Rechtslage die Länder zuständig. 

Die Rechtslage in den neuen Bundesländern ist, zumindest mittel-
bar, Gegenstand eines zivilrechtlichen Verfahrens vor dem Kreis-
gericht Dresden, in dem die „Diözese des Orthodoxen Bischofs 
von Berlin und Deutschland" und das Moskauer Patriarchat der 
russisch-orthodoxen Kirche um das Eigentum an der Hl. Simeon-
von-Wunderberg-Kirche in Dresden streiten. Der Ausgang des 
Verfahrens ist abzuwarten. 


